
 

Förderprogramm 

Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsfachberufen 

 Ansprechpartner 

BEZIRKSREGIERUNG DETMOLD, DEZERNAT 24 

Frau  Birgit Busse-Sander 

Telefon  05231/71-2431 

Email birgit.busse-sander@bezreg-detmold.nrw.de 

      

WAS WIRD 

GEFÖRDERT? 

Die Ausbildung in den Berufen Ergotherapie, 

Logopädie, Physiotherapie, Podologie, der 

pharmazeutisch-technischen Assistenz und der 

medizinisch-technischen Assistenz 

Wer wird gefördert? 
Antragsberechtigte sind die Träger der staatlich anerkannten Ausbildungsstätten, 

die in den Gesundheitsfachberufen ausbilden, für ihre Schüler*innen 

 
Fördersatz und 

Finanzierungsart 
100% des Schulgeldes pro Schüler*in (Festbetragsfinanzierung) 

 

Antragsfrist / Anmeldefrist Jeweils zum 15.10. eines Jahres, für das Folgejahr 

 

Zusätzliche Informationen / 

Besonderheiten zum 

Förderprogramm 

Das Förderprogramm dient der Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung 

mit einer ausreichenden Anzahl an Fachkräften und soll die Schülerinnen und 

Schüler von der Zahlung der Schulkosten befreien. 

 

Rechtsgrundlagen der 

Förderung 
Förderrichtlinie Gesundheitsfachberufe in Verbindung mit §§ 23, 44 LHO NRW 

 


